
Anlage 2

zum Protokoll über d ie außerordentliche Mitg liederversammlung

des Vereins,,Wohltat Hl. Lukas e.V." vom 20.03.2022

Satzung
des Vereins

,,Wohltat Hl. Lukas e.V."
(Neufassung)



§ I Name, Sitz, Rechtsform

(1) Der Verein fuhrt den Namen ,,Wohltat Hl. Lukas e.V.,,

(2) Der Verein hat seinen Sitz in München und ist in das Vereinsregister einzutragen.

§ 2 Zweck des Vereins
(1)Zweck des Vereins ist:

1- die FÖrderung und Durchführung der Hilfe für religiös Verfolgte, für Flüchflinge, Vertriebene,
Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, Kiiegs- und
Katastrophenopfer und in dieser Hinsicht gefährdete Menschen iÄ Zusämmenhang mit den
kriegerischen Handlungen in der Ukraine;

2.die FÖrderung und Durchführung humanitärer Hilfe, Entwicklungshilfe, Katastrophenhilfe sowie
öffentlicher Gesundheitshilfe ftrr Menschen, die infolge der kriegerischen Handlungen in der Ukraine
oder ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oäer ihrer wirtschafti-ichen Situation auf
die Hilfe gnderer angewiesen sind und firr gefährdete oder durch Krieg oder Katastrophen in Not
geratene Menschen;

3. die FÖrderung der Religion mit dem Ziel, den christlichen orthodoxen Glauben ideell und materiell
zu unterstützen und ihn entsprechend dessen kulturhistorischen Bedeutung in das gesellschaftliche
und kulturelle Leben der in der Ukraine und in Deutschland lebenden orthoäoxen C-hristen zu
integrieren.

(2) Der Satzungszweck wird venrvirklicht insbesondere durch:

1' Unterstützung von Menschen, die infolge der kriegerischen Handlungen in der Ukraine oder ihres
kÖrperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder ihrer wirtschaftlichen Situation auf die Hilfe
anderer angewiesen sind und von gefährdeten oder durch Katastrophen in Not geratenen Menschen.
Dazu gehören insbesondere:

a) Flüchtlinge,

b) Waisen und Straßenkinder,

c) Kinderreiche Familien,

d) Menschen, die auf Grund ihres Glaubens oder ihrer Religion verfolgt werden,

e) Menschen, die von besonderer Armut und unzureichender gesundheitlicher Versorgung bedroht
sind;

2. Humanitäre Hilfsprojekte in der Ukraine und in Deutschland in den Bereichen Ernährung,
medizinische Versorgung, Bildung und Wohnen;

3. Menschenrechtsarbeit durch Aufklärung, rechtlichen Beistand und öffenflichkeitsarbeit;
4. Förderung freier Ausübung des christlichen orthodoxen Glaubens in der Ukraine und in
Deutschland als besonderer Aspekt der Menschenrechtsarbeit;

5. Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung humanitärer Unterstl.rtzung, Friedensförderung und Verbreitung
des Menschenrechtsgedan kens;

6. Wiederaufbau, bauliche Erhaltung, Restaurierung, Unterhaltung und Ausschmückung von
Krankenhäusern, Schulen, Waisenhäusern, Gotteshäusern, kirchfi.chen Gemeindehäusärn und
sonstigen kirchlichen Einrichtungen in der ukraine und in Deutschland;

7. Beschaffu!9 von Mitteln zur Förderung anderer steuerbegünstigter Körperschaften, die die Mittel für
die in dieser satzung genannten steuerbegunstigten Zwecke venuenden.

(3) Satzungszweck wird insbesondere venryirklicht durch Zuwendungen aus Mitgliedsbeiträgen,
freiwilligen Spenden, Erlösen aus Veranstaltungen, sowie den personlichen EinÄatz und
Öffentlichkeitsarbeit durch die Vereinsmitgtiedei fur die Zwecke des Vereins,



§ 3 Gemeinnützigkeit
(1) Der Vergln verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne
des Abschnitts ,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.ber Verein istäelbslos tätig und
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwäcke.

(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke venruendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Vereinsämter sind ehrenamflich auszuüben.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins können volljährige natürliche und juristische Personen sowie
Personengesellschaften werden.

(2) Der Enrverb der Mitgliedschaft erfolgt durch schriftlichen Antrag an den Vorstand, der über die
Aufnahme entscheidet. lm Falle der Ablehnung des Aufnahmeantiages kann der Bewerber um die
Mitgliedschaft die Mitgliederversammlung des Vereins anrufen, die dann endgültig über die Aufnahme
entscheidet.

§ 5 Er!öschen der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Erlöschen der Rechtspersönlichkeit, Austritt oder Ausschluss
aus dem Verein.

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt kann nur zum
Ende eines Kalenderjahres erklärt werden, wobei eine Kündigungsfrist von drei Monaten zum
Jahresende einzuhalten ist.

(3) Ein Mitglied kann durch den Vorstand, der hierüber Beschluss zu fassen hat, aus dem Verein
ausgeschlossen werden, wenn das Mitglied

a) einen Jahresbeitrag trotz schriftlicher Mahnung mit einer Fristsetzung von mindestens vier Wochen
nicht bezahlt hat;

b) den Verein geschädigt oder sonst gegen seine lnteressen schwenriegend verstoßen hat;

c) in seiner Person einen sonstigen wichtigen Grund venrvirklicht.

Vor Beschlussfassung über die Ausschließung ist dem auszuschließenden Mitglied Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. Der Ausschließungsbeschluss ist schriftlich zu fasse-n und zu bägrunden
und dem Mitglied zuzusenden. Gegen die Ausschließung kann das auszuschließende MitgTied die
nächste anstehende Mitgliederversammlung anrufen, die uber den endgtlltigen Ausschlusi
entscheidet. Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen in diesäm Fall die
Mitg liedschaftsrechte des auszuschließenden M itglieds.

§ 6 Beiträge

(1) Die Mitglieder haben einen Jahresbeitrag zu leisten, dessen Höhe der Selbsteinschätzung eines
Leden Mitgliedes überlassen bleibt, der jedoch nicht unter dem von der Mitgliederversammlun-g
festzulegenden Mindestbeitrag liegen darf.

(2) Ftjr das Jahr des Vereinsbeitritts ist der volle Jahresbeitrag zu bezahlen. Die Festsetzung der
Fälligkeit und Zahlungsweise des Beitrages obliegt dem Vorstand. Der Vorstand kann in beg-runOeten
Einzelfällen bestimmen, dass der Beitrag in anderer Form als durch Geldzahlung erbracht wird oder
Beitragsleistu ngen stunden.



§ 7 Organe des Vereins

organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern, dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden und dem
Schatzmeister.

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch jedes Vorstandsmitglied einzeln vertreten.
lm lnnenverhältnis wird bestimmt, dass der 2. Vorsitzende und der Schatzmei-ster von ihrem
Vertretungsrecht nur Gebrauch machen sollen, wenn der 1. Vorsi2ende bzw. der erste und der zweite
Vorsitzende verhindert sind.

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, gerechnet von
der Wahl an, gewählt. Er bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. Scheidet-ein Mitglied
des Vorstands während der Amtsperiode aus, so können die verbleibenden Vorstandsmitgliedär ein
Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen benennen.

(4) Der Vorstand ist frlr alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die
S.atzung oder zwingende gesetzliche Vorschriften einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Der
Vorstand ftlhrt die laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat dabei vor allem iolgendle nufgaben:
a) Vorbereitung und Durchführung von Fördermaßnahmen;

b) Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnungen;

c) Einberufung der Mitgliederversammlung;

d) Ausfrihru n g der Beschlüsse der Mitgliederversamml ung ;

e) Unterrichtung der Mitglieder uber die Vereinsangelegenheiten, insbesondere durch Erstellung eines
Jahresberichtes.

(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 1.
Vorsitzenden, bei dessen-V-erhinderung vom 2. Vorsitzenden, schriftlicfr, ferÄmundlich, oder per e-Mail
einzuberufen sind. Eine IVlitteilung der Tagesordnung ist nicht erforderlich. Eine Einbeiufungäfrist von
einer Woche ist einzuhalten. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei
Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassüng entscheidet die Mehrheit der
lbgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters.
Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn alle Vorstandsiritglieder
ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung 

-erklaren. 
Über die Beschlüsse des Vorstands ist

ein Protokollzu führen, das durch den sitzungsleiter2u unterschreiben ist.

§ 9 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ des Vereins. ln der Mitgliederversammlung hat
jedes Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein andäres Mitglied des Vereins
bevollmächtigtwerden. Die Bevollmächtigung istftrrjede Mitgliederversammlung §'esondertzu
erteilen. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Slimmen vertreten.

(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Aufgaben zuständig:

a) Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichts des Vorstands;

b) Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer;

c) wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprüfer;

d) Festsetzung der Höhe der Jahresbeiträge, insbesondere des Mindestbeitrages;

e) Be-schlussfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrages sowie die
Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss durch den Voritand;

f) Ernennung von Ehrenmitgliedern;

g) Beschlussfassung über grundlegende Entscheidungen für die Förderpolitik des Vereines.



(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den ersten Vorsitzenden, bei dessen
Verhinderung durch den zweiten Vorsitzenden. Die Einberufung muss mindestens zweiWochen vor
dem Tag der Versammlung unter Angabe der Tagesordnung schriftlich erfolgen. Die Frist beginnt mit
dem auf die Absendung der Einberufung folgenden Tag. Eine außerordenfliChe
Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn ein Fünftel der Mitglieder unter Angabe der
Gründe einen schriftlichen Antrag beim Vorstand stellt.

(4) Längstens bis eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung kann jedes Mitglied beim
Vorstand schriftlich die Ergänzung derTagesordnung umweitereAngelegenheiten, nichtjedoch
Satzungsänderungen., beantragen. Die Tagesordnung_ ist zu Beginn der Mitgliederversammlung durch
den Versammlungsleiter entsprechen d zu ergänzen. über Antreige auf Erganzung der Tagesoränung,
die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschlleßt die Mitgiiederversammlü ng. Zur
Annahme des Antrags ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen
erforderlich.

(!) .leOe ordnungsgemäß geladene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Die
Mitgliederversammlung fasst Beschlilsse mit einfacher Mehrheit der abgegebLnen Stimmen, soweit
durch Gesetz oder diese Satzung keine abweichenden Mehrheiten vorgesitrrieben sind. Enthaltungen
werden als nicht erschienene Stimmen gewertet. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme de!
Versammlungsleiters. BeiWahlen entscheidet bei Stimmengleichheit das Los. Die Abstimmungsart
bestimmt der Versammlungsleiter. Bei Wahlen ist schriftlich und geheim abzustimmen, soweit nicht
die Mitgliederversammlung eine andere Art der Abstimmung besöntießt.

(6) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu errichten, das vom jeweiligen
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu untezeichnen ist.

§ 1 0 Geschäftsjahr, Rechnungsprüfer
(1) Das Geschäftsjahr ist das Katenderjahr.

(2) Die Kasse des Vereins wird jedes Jahr durch einen oder mehrere von der Mitgliederversammlung
gewählte Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprüfer prüfen, ob die Venrvendung deiVereinsmittel den
Haushaltsansätzen entsprach und die Buchführung des Vereins ordnungsgemäß erfolgte. Hier[rber
haben die Kassenprüfer der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.

§ I 1 Satzungsänderungen, Vermögensanfall bei Auflösung
(!) elne geplante Anderung der Satzung muss als Tagesordnungspunkt in der Einladung der
Mitgliederversammlung bekannt gemacht werden. über die Auflösung des Vereins kann nur in einer
gige!9 mit dieser Tagesordnung einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden.
Beschlllsse über Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von
drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen.

(2) Jede Satzungsänderung ist dem zuständigen Finanzamt unter übersendung der geänderten
Satzung anzuzeigen. Anderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von deriusta-ndigen
Registerbehörde oder vom Finanzamt vorgeschrieben werden, wärden vom Vorstand umgesetzt und
bedilrfen keiner Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitglieäern
spätestens mit der Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung mitzuteilen.

(3) BeiAuflösung des Vereins oder Wegfall des Zwecks des Vereins fällt das Vermögen des Vereins
an Deutschen Caritasverband e. V., Karlstraße40,79104 Freiburg. DerAnfallberechligte hatdas ihm
anfallende Vermögen unmittelbar und ausschließlich ftir gemeinnützige und mildtätige-Zwecke
entsprechend dem gemeinnützigen Vereinszweck zu venrenden.

Die satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 06.03.2022 errichtet.

Die SaLung wurde in der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 20.03.2022 neu gefasst.

München, den 20.03.2022


